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Mit der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderung des Bayerischen Mediengesetzes 

trat die folgende Gleichstellungsregel in Kraft (Art. 13 Abs. 1): 

 

"²Sofern eine Organisation oder Stelle mehrere Vertreter entsendet, sollen zu gleichen 

Teilen Frauen und Männer entsandt werden.³Im Übrigen soll, sofern ein neuer Vertreter 

entsandt wird, einem männlichen Vertreter eine Frau und einem weiblichen Vertreter ein 

Mann nachfolgen. 4Ist dies auf Grund der Zusammensetzung der entsendungsberechtig-

ten Organisation oder Stelle nicht möglich oder aus sonstigen Gründen nicht sachdienlich, 

ist gegenüber dem Vorsitzenden des Medienrats bei der Benennung des Mitglieds eine 

schriftliche Begründung abzugeben. 5Die Begründung ist dem Medienrat bekannt zu ge-

ben und auf der Internetseite der Landeszentrale zu veröffentlichen, solange eine Abwei-

chung von der Gleichstellungsregel gegeben ist." 

 

Nachstehend sind entsprechend der gesetzlichen Veröffentlichungspflicht die Begründun-

gen der Organisationen aufgeführt, die der Gleichstellungsregel nicht nachgekommen 

sind. 

 

Organisation: Handwerkskammern (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4) 

Benennung: Hans-Peter Rauch als Nachfolger von Heinrich Mosler 

Begründung v. 16.03.2017: 

"Im Hinblick auf Artikel 13 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches Mediengesetz wird darauf hingewie-

sen, dass die bayerischen Handwerkskammern übereinstimmend der Auffassung sind, 

dass ihr Vertreter im Medienrat ein Präsident einer bayerischen Handwerkskammer sein 

soll. Da diesem Kreis derzeit keine Frau angehört, war es nicht möglich, eine Frau als 

Nachfolgerin für Herrn Präsident Mosler zu entsenden". 

 
Organisation: Hochschulen (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13) 
Benennung: Prof. Dr. Michael Braun als Nachfolger von Prof. Dr. Erich Bauer 
Die angeforderte Begründung liegt noch nicht vor. 
 
 



 
Organisation: Lehrerverbände (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14) 
Benennung: Michael Schwägerl als Nachfolger von Max Schmidt 
Begründung v. 22.03.2017: 
"Der von den Lehrerverbänden für die 8. Amtsperiode entsandte Vorsitzende des Bayeri-
schen Philologenverbandes, Michael Schwägerl, erfüllt als Mann nicht die Vorgabe des 
Art. 13 Abs.1 Satz des BayMG. Dazu ist folgendes zur Begründung vorzubringen. 
Michael Schwägerl wurde im November 2016 zum Vorsitzenden des Bayerischen Philo-
logenverbandes (bpv) gewählt. Für die Ausübung dieses Verbandsamtes und für die Er-
füllung aller damit verbundenen Verpflichtungen wurde er vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Kosten des bpv beurlaubt. 
Damit hat er für die Erledigung der anfallenden Aufgaben im Medienrat eine zeitliche Fle-
xibilität, über die andere Vorstandsmitglieder im bpv nicht verfügen. 
 
Bei der Wahl am 13.02.17 haben die anwesenden 15 Wahlfrauen und –männer der Leh-
rerverbände auf Aufforderung durch den Wahlausschussvorsitzenden nur Herrn Schwä-
gerl vorgeschlagen. Auch auf die nachfolgende ausdrückliche Nachfrage des Wahlaus-
schussvorsitzenden, ob weitere Vorschläge gemacht werden, erfolgte dieses nicht. Folg-
lich war nur eine männliche Person bereit, als Vertreter der Lehrerverbände für den Me-
dienrat zu kandidieren. Es wäre als Alternative nur geblieben, anstelle eines männlichen 
gar keinen Vertreter zu wählen, was jedoch nicht sachdienlich gewesen wäre. 
Im Übrigen haben die Lehrerverbände mit Simone Fleischmann eine Frau in den Rund-
funkrat und mit Michael Schwägerl einen Mann in den Medienrat entsandt." 
 
 
Organisation: Elternvereinigungen (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14) 
Benennung: Anton Lenhart als Nachfolger von Helmut Wöckel 
Begründung v. 05.04.2017: 
"Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie haben das Protokoll zur Wahl des Vertreters der Elternverbände im Medienrat erhal-
ten. 
Die Begründung warum dem bisher männlichen Vertreter der Elternverbände im Medien-
rat keine Frau nachfolgt ergibt sich aus der Tatsache, dass zuletzt keine Frau für das Amt 
kandidierte und damit auch nicht gewählt werden konnte. 
Wie aus dem vorliegenden Protokoll hervorgeht wurde die Wahl zugunsten von Herrn 
Lenhart entschieden." 
 
 
  



Organisation: Organisationen der Erwachsenenbildung  
(Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14) 
Benennung: Dr. Roland Gertz als Nachfolger von Dr. Erich Jooß 
Begründung v. 30.03.2017: 
"Ablauf und Ergebnis der Neuwahl des Vertreters/der Vertreterin der Organisationen der 
Erwachsenenbildung für die 8. Amtsperiode des Medienrats der BLM am 13.02.2017 
 
Die entsendenden Organisationen wurden bei der Einladung ausdrücklich (und schriftlich) 
auf die veränderte Gesetzeslage hingewiesen, damit sie das bei ihren Kandidat(inn)en-
Vorschlägen berücksichtigen können. Die sieben stimmberechtigten Teilnehmer einigen 
sich einstimmig auf das vorab bereits mit der Einladung zur Versammlung versandte 
Wahlverfahren. 
Sie besetzen per Akklamation eine aus folgenden drei Personen bestehenden Wahlkom-
mission: Herr Eisfeld, Herr Sibler und Herr Knoll. Die Wahlkommission bestimmt Herrn 
Eisfeld als Vorsitzenden der Wahlkommission, der die Wahlen leitet. 
Die Wahlkommission stellt fest, welche der Anwesenden für die beiden Wahlen (Vertre-
ter/in Medienrat und Rundfunkrat) wahlberechtigt sind. Es handelt sich um folgende 7 
Personen: Dr. Hörmann (Vollmacht liegt vor), Frau Goldhammer Vollmacht liegt vor), Dr. 
Gertz, Herr Knoll, Herr Sibler, Herr Meisel und Herr Eß. 
1. Wahlvorschläge: Herr Eß schlägt Herrn Dr. Gertz vor und begründet seinen Vorschlag 
mit der besonderen fachlichen und persönlichen Kompetenz des Bewerbers. Es werden 
keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen. 
Dr. Gertz stellt sich den Anwesenden vor und begründet kurz, warum er für dieses Amt 
kandidiert. Es werden keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten vorgeschlagen. 
2. Der Wahlgang findet in geheimer Wahl statt. Herr Sibler gibt nach Auszählen der 
Stimmen das Wahlergebnis bekannt: es entfallen 7 von 7 möglichen Stimmen auf Dr. 
Gertz. Herr Eisfeld frägt Dr. Gertz, ob er die Wahl annimmt. Dr. Gertz nimmt die Wahl an 
und bedankt sich bei den Anwesenden für das damit entgegengebrachte Vertrauen. 
3. Der Vorsitzende der Wahlkommission stellt nach den Wahlen fest: Dort, wo eine Frau 
vorgeschlagen wurde (als bei der künftigen Vertreterin der Organisationen der Erwachse-
nenbildung im Rundfunkrat des BR), sind wir der Intention und Soll-Vorschrift des Geset-
zes gefolgt und haben eine weibliche Kandidatin gewählt. Dort wo das nicht der Fall war, 
weil keine der sieben Organisationen eine weibliche Kandidatin vorgeschlagen hat (beim 
Medienrat der BLM), haben wir uns einstimmig für den ansonsten geeigneten männlichen 
Kandidaten entschieden." 
 
 
  



Organisation: Verband Freier Berufe (Art. 13 Abs. a Satz 1 Nr. 19) 
Benennung: Dr. Thomas Kuhn als Nachfolger von Dr. Fritz Kempter 
Begründung v. 28.03.2017: 
"Die Mitgliederversammlung des VFB wertet das Recht, einen Vertreter in den Medienrat 
der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien entsenden zu dürfen, sehr hoch ein. Um 
der Bedeutung dieses Amtes gerecht zu werden, ist es nach Ansicht der Mitgliederver-
sammlung des VFB zwingend erforderlich, dass dieses durch ein Mitglied des operativen 
Organs des Verbandes besetzt ist. 
Der VFB hat eine stringente Struktur. Neben der Mitgliederversammlung existiert ein 
zehnköpfiges Präsidium. Dieses wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Es führt 
mit dem Präsidenten an der Spitze die operativen Geschäfte des Verbandes. 
Die letzten Präsidiumswahlen fanden im November 2016 statt. Im Rahmen dieser Wahlen 
hat sich keine weibliche Bewerberin aus dem Kreis der Mitlieder zur Verfügung gestellt. 
Folglich ist das derzeitige Präsidium ausschließlich mit männlichen Mitgliedern besetzt.  
Da wir es für notwendig erachten, ein Präsidiumsmitglied in den Medienrat zu entsenden, 
konnte folglich nur ein männliches Mitglied entsandt werden. 
Unabhängig von den derzeitigen Fakten begrüßen wir die im Gesetz vorgesehene Gleich-
stellungsregelung. In diesem Zusammenhang dürfen wir darauf hinweisen, dass die Mit-
gliederversammlung des VFB über viele Jahre mit Frau Christa Baumgartner eine weibli-
che Vertreterin in den Bayerischen Rundfunkrat entsandt hat. Frau Baumgartner ist nicht 
etwa durch Abwahl aus dem Rundfunkrat ausgeschieden, sondern deshalb, weil sie in 
den Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks gewechselt hat." 
 
 


